
Anhang 1 des Umweltberichts zur Teilaufstellung des Regionalplans für den Planungsraum II in Schleswig-

Holstein Kapitel 4.7 (Windenergie an Land)

Stand Entwurf Juli 202  6  5  :   

Bewertungsschlüssel für die Grundsätze der Raumordnung

Das Konfliktrisiko wird anhand des nachstehenden Bewertungsschlüssels einmal für die Potenzialfläche und einmal für das ggf. über-

nommene Vorranggebiet ermittelt. In den Datenblättern sind dafür zwei Spalten vorgesehen. Auf Basis aller ermittelten Konfliktrisiken 

erfolgt die verbal-argumentative Gesamtabwägung;. das dargestellte Konfliktrisiko ist dabei lediglich indikativer Natur und greift der 

einzelfallbezogenen Abwägung nicht vor.

Konfliktrisiko

Kapitel KriteriumGrundsatz Beschreibung Wirkung hoch (-) mittel (0) gering (+)

4.5.1.1 Siedlungsstruktur

1 G (1) 800 bis 1.000 Meter 
Umgebungsbereich von 
Siedlungsbereichen mit 
Wohn- und/oder Erho-
lungsfunktionWohn-, 
Erholungs-, Tourismus- 
oder Gesundheitsfunk-
tion

Um dem Ziel der Freihaltung bis-
lang unbebauter Räume um Sied-
lungen in besonderem Maße 
Rechnung zu tragen, soll das wei-
che Tabu der als Ziel der Raumord-
nung um Siedlungsbereiche ausge-
schlossene Bereich von 800 
mMetern um einen erweiterten 
Schutzbereich von 200 mMeter 
ergänzt werden, so dass im Einzel-
fall ein unbebauter Schutzbereich 
von insgesamt 1.000 mMetern 
bestehen kann.

Beeinträchtigung 
von Siedlungen

Fläche befindet sich teilwei-
se oder vollständig im 
AbstandspufferUmgebungs-
bereich von 800 m bis 1.000 
mMeter und es sind keine 
Windenergiekraftanlagen 
(WEA) bzw.beziehungswei-
se Hochspannungsfreilei-
tungen vorhanden.

Fläche befindet sich teilwei-
se oder vollständig im 
AbstandspufferUmgebungs-
bereich  von 800 m bis 
1.000 mMeter und es sind 
Windenergiekraftanlagen 
bzw.beziehungsweise Hoch-
spannungsfreileitungen 
vorhanden.

Fläche befindet sich außer-
halb von 1.000 mMetern 
um Siedlungsbereiche.



Konfliktrisiko

Kapitel KriteriumGrundsatz Beschreibung Wirkung hoch (-) mittel (0) gering (+)

1 G (2) Umgebungsbereich um 
Flächen für den Ge-
meinbedarf

In begründeten Einzelfällen sind 
Flächen für den Gemeinbedarf 
Siedlungsbereichen mit Wohn- 
und/ oder Erholungsfunktion-
Wohn-, Erholungs-, Tourismus- 
oder Gesundheitsfunktion gleich-
zustellen

Beeinträchtigung 
von Gemeinbedarfs-
flächen

Fläche liegt ganz oder teil-
weise innerhalb eines Ab-
standsbereiches von 400 m 
bis 800 mMeter um Flächen 
für den Gemeinbedarf.

- Fläche liegt außerhalb eines 
Abstandsbereiches von 
800  mMetern um Flächen 
für den Gemeinbedarf.

2 G Umgebungsbereich um 
planverfestigte Sied-
lungsflächen im Außen-
bereich

In begründeten Einzelfällen sind 
Siedlungsflächenausweisungen im 
Außenbereich planerisch verfestig-
ten Siedlungs- und Gewerbeflä-
chen gleichzustellen.

Beeinträchtigung 
von Siedlungsflä-
chenausweisungen

Fläche liegt ganz oder teil-
weise innerhalb des Ab-
standsbereiches um plan-
verfestigte Siedlungsflä-
chenausweisungen im 
Außenbereich.

- Fläche liegt außerhalb des 
Abstandsbereiches um 
planverfestigte Siedlungs-
flächenausweisungen im 
Außenbereich.

4 G Umgebungsbereiche 
um Siedlungsachsen, 
besondere Siedlungs-
räume, Baugebiets-
grenzen, baulich zu-
sammenhängende 
Siedlungsgebiete sowie 
Entwicklungs- und 
Entlastungsorte

Die Festlegung einerAusweisung 
von Windenergienutzunggebieten 
ist mit den innerhalb dieser raum-
ordnerischen Festlegungen dieser 
Bereiche grundsätzlich nicht ver-
einbarist im Einzelfall zu prüfen, da 
mit der Errichtung von WEA und 
durch die resultierenden, gegen-
seitigen Abstandserfordernisse 
große Flächenbereiche für Sied-
lungs- und Gewerbeentwicklung 
ausgeschlossen würden. Gleich-
wohl ist in Abhängigkeit der Nut-
zungsart ein reduzierter Abstand 
möglich.

Beeinträchtigung der 
Siedlungsentwick-
lung

Fläche liegt ganz oder teil-
weise innerhalb eines Ab-
standes bis 400 mMeter um 
Siedlungsachsen, besonde-
re Siedlungsräume, Bauge-
bietsgrenzen, baulich zu-
sammenhängende Sied-
lungsgebiete sowie Ent-
wicklungs- und Entlastungs-
orte.

Fläche liegt ganz oder teil-
weise innerhalb eines Ab-
standes von 400 m bis 
800 mMeter um Siedlungs-
achsen, besondere Sied-
lungsräume, Baugebiets-
grenzen, baulich zusam-
menhängende Siedlungsge-
biete sowie Entwicklungs- 
und Entlastungsorte.

Fläche liegt außerhalb eines 
Abstandes von 800 mMe-
tern um Siedlungsachsen, 
besondere Siedlungsräume, 
Baugebietsgrenzen, baulich 
zusammenhängende Sied-
lungsgebiete sowie Ent-
wicklungs- und Entlastungs-
orte.



Konfliktrisiko

Kapitel KriteriumGrundsatz Beschreibung Wirkung hoch (-) mittel (0) gering (+)

6 G Stadt- und Umlandbe-
reiche sowie Verdich-
tungsräume

Die Räume sollen als regionale 
Wirtschafts-, Versorgungs- und 
Siedlungsschwerpunkte in den 
ländlichen Räumen bzw.bezie-
hungsweise im Bereich der Ord-
nungsräume gestärkt werden und 
dadurch Entwicklungsimpulse für 
den gesamten ländlichen Raum 
geben. Windenergie ist im nähe-
ren Umfeld im Einzelfall mit ande-
ren differenzierten Siedlungsnut-
zungen vereinbar.

Beeinträchtigung der 
im Landesentwick-
lungsplans (LEP 
2021) formulierten 
Ziele für Stadt- und 
Umlandbereiche

Fläche befindet sich mit 
mehr als 75 % ihrer Ge-
samtfläche innerhalb eines 
Stadt- und Umlandbereichs.

Fläche befindet sich mit 
weniger als 75 % ihrer 
Gesamtfläche innerhalb 
eines Stadt- und Umlandbe-
reichs.

Fläche befindet sich außer-
halb eines Stadt- und Um-
landbereichs.

7 G Umfassung von Ortsla-
gen

Verhindert werden soll, dass Orts-
lagen in unzumutbarer Weise von 
WEA umstellt werden. Eine Beur-
teilungsgrundlage für die Einzel-
fallprüfung bildet ein zu diesem 
Zweck entwickeltes, objektives 
Bewertungsverfahren, welches 
einerseits die Umfassung jeder 
Ortslage durch Potenzialflächen 
bewertet. Andererseits wird die 
Wirkung von Potenzialflächen, die 
auf Orte gleichzeitig wirken, aufge-
zeigt.

Optisch bedrängen-
de Wirkung von 
Siedlungen durch 
Umfassung

Innerhalb des Betrach-
tungsraumes überdecken 
Potenzialflächen(teile) 
diesen mehr als 50 % 
bzw.beziehungsweise mehr 
als sechs wirkende Potenzi-
alflächen(teile) führen zu 
einer Überdeckung zwi-
schen 25 % und 50 %.

Innerhalb des Betrach-
tungsraumes überdecken 
Potenzialflächen(teile) 
diesen zwischen 25 % und 
50 % und es wirken weniger 
als sechs 
Potenzialflächen(teile).

Innerhalb des Betrach-
tungsraumes überdecken 
Potenzialflächen(teile) 
diesen weniger als 25 %.



Konfliktrisiko

Kapitel KriteriumGrundsatz Beschreibung Wirkung hoch (-) mittel (0) gering (+)

4.5.1.2 Militärische Belange, Infrastruktur, Tourismus, Erholung

Verkehr, sonstige technische Infrastruktur

1 G Militärische Belange Die Schutzbereiche um militärische 
Anlagenseinzelforderungen ent-
halten in vielen Fällen nur Ein-
schränkungen für den Bau und 
Betrieb von WEKA wie z.B.zum 
Beispiel Höhenbeschränkungen in 
Verbindung mit gestaffelten Ab-
ständen zur militärischen Anlage.

Störung der Radar- 
und Funkfunktionen, 
Gefährdung des 
Flugverkehrs

Fläche befindet sich mit 
mehr als 75 % ihrer Ge-
samtfläche innerhalb von 
Flächen mit militärischen 
Belangen, einschließlich 
militärischer Richtfunktras-
sen.

Fläche befindet sich mit 
weniger als 75 % ihrer 
Gesamtfläche innerhalb von 
Flächen mit militärischen 
Belangen, einschließlich 
militärischer Richtfunktras-
sen.

Fläche befindet sich außer-
halb von Flächen mit militä-
rischen Belangen, ein-
schließlich militärischer 
Richtfunktrassen.

34 G (1) Abstände zu bestehen-
den und geplanten 
Infrastrukturen des 
Straßenverkehrs: Ab-
standserfordernisse zu 
Straßenverkehrswegen-
Abstände zu bestehen-
den und geplanten 
Vorhaben des Straßen-
verkehrs: Abstandser-
fordernisse zu Straßen-
verkehrswegen

Vorhaben innerhalb von Anbau-
verbots- und Beschränkungszonen 
an Straßen sind entweder nur im 
Einzelfall zulässig oder bedürfen 
der Zustimmung der obersten 
Landesstraßenbaubehörde, da 
grundsätzlich die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs beein-
trächtigt werden kann. Gleichwohl 
kann in Einzelfällen eine Verein-
barkeit der Belange des Straßen-
verkehrs mit der Windener-
giekraftnutzung gegeben sein.

Beeinträchtigung der 
Leichtigkeit und 
Sicherheit des Stra-
ßenverkehrs auf 
AutobahnenBundes-
autobahnen, Landes- 
oder Kreisstraßen

Fläche befindet sich mit 
mehr als 25 % ihrer Ge-
samtfläche innerhalb der 
Anbauverbots oder Anbau-
beschränkungszonen an 
Autobahnenklassifizierten 
Straßen.

Fläche befindet sich mit 
weniger als 25 % ihrer 
Gesamtfläche innerhalb der 
Anbauverbots- oder Anbau-
beschränkungszonen an 
Autobahnenklassifizierten 
Straßen.

Fläche befindet sich außer-
halb der Anbauverbots- und 
Anbaubeschränkungszonen 
an Autobahnenklassifizier-
ten Straßen.



Konfliktrisiko

Kapitel KriteriumGrundsatz Beschreibung Wirkung hoch (-) mittel (0) gering (+)

34 G (2) Abstände zu bestehen-
den und geplanten 
Infrastrukturen des 
Straßenverkehrs:Ab-
stände zu bestehenden 
und geplanten Vorha-
ben des Straßenver-
kehrs: Verkehrsinfra-
strukturplanungen von 
Bund und Land

Verkehrsinfrastrukturplanungen 
werden aus dem Bundesverkehrs-
wegeplan und dem Bedarfsplan 
des Bundes abgeleitet. Zudem 
fallen auch Ausbaumaßnahmen 
vorhandener Straßen und Neubau-
maßnahmen des Landes darunter. 
Vielfach sind diese Flächen einer 
Windenergienutzung entzogen, 
jedoch kann im Einzelfall eine 
Vereinbarkeit gegeben sein.

Beeinträchtigung 
zukünftiger Ver-
kehrsinfrastruktur-
verläufe

Fläche befindet sich mit 
mehr als 25 % ihrer Ge-
samtfläche innerhalb eines 
Neubauplanungsbereiches.

Fläche befindet sich mit 
weniger als 25 % ihrer 
Gesamtfläche innerhalb 
eines Neubauplanungsbe-
reiches.

Fläche befindet sich außer-
halb eines Neubaupla-
nungsbereiches.

45 G An- und Abflugbereiche 
sowie Hindernisbe-
grenzungsflächen von 
Flugplätzen

Aus den Richtlinien über die Hin-
dernisfreiheit für Start- und Lande-
bahnen mit Instrumentenflugbe-
trieb sowie aus den Gemeinsamen 
Grundsätzen für Flugplätze mit 
Sichtflugbetrieb ergibt sich, dass 
zumindest innerhalb der für jeden 
Flugplatz definierten An- und 
Abflugbereiche WEKA grundsätz-
lich eine Gefährdung darstellen. 
Da die An- und Abflugbereiche 
jedoch weite Strecken um Start- 
und Landeplätze umfassen, kön-
nen WEKA in Abhängigkeit von der 
Entfernung zum Landesplatz zuläs-
sig sein.

Gefährdung des 
Flugverkehrs

Fläche befindet sich mit 
mehr als 75 % ihrer Ge-
samtfläche innerhalb von 
An- und Abflugbereichen / 
Hindernisbegrenzungsflä-
chen von Flugplätzen.

Fläche befindet sich mit 
weniger als 75 % ihrer 
Gesamtfläche innerhalb von 
An- und Abflugbereichen / 
Hindernisbegrenzungsflä-
chen von Flugplätzen.

Fläche befindet sich außer-
halb von An- und Abflugbe-
reichen / Hindernisbegren-
zungsflächen von Flugplät-
zen.

68 G Korridore von Richt-
funkstrecken

WindkraftanlagenWEA können für 
Richtfunktrassen einen erhebli-
chen Störfaktor darstellen. Zu-
gleich sind die Trassenkorridore i. 
d. R.in der Regel sehr schmal, so 
dass sich die Windenergie kraft 

Störung der Richt-
funktrasse

Fläche befindet sich mit 
mehr als 25 % ihrer Ge-
samtfläche innerhalb einer 
oder mehrerer Richtfunkt-
rasse(n).

Fläche befindet sich mit 
weniger als 25 % ihrer 
Gesamtfläche innerhalb 
einer oder mehrerer Richt-
funktrasse(n).

Fläche befindet sich außer-
halb einer Richtfunktrasse.



Konfliktrisiko

Kapitel KriteriumGrundsatz Beschreibung Wirkung hoch (-) mittel (0) gering (+)

innerhalb eines Vorranggebietes 
durchsetzen kann. Jedoch kann bei 
einem Zusammentreffen mehrerer 
Trassen auch ein (Teil-)Flächenaus-
schluss gerechtfertigt sein.

79 G Mittel- und Binnendei-
che

Bei Mittel- und Binnendeichen sind 
aus Vorsorgegründen zur Anpas-
sung an die Folgen des Klimawan-
dels für zukünftige Deichverstär-
kungen Abstände einzuhalten. 
Diese Abstände können jedoch 
geringer sein als bei Landesschutz- 
und Regionaldeichen und teilweise 
auch unterhalb von 50 mMetern 
liegen.

Beeinträchtigungen 
der Belange des 
Küstenschutzes oder 
der öffentlichen 
Sicherheit

Fläche befindet sich mit 
mehr als 25 % ihrer Ge-
samtfläche innerhalb eines 
Abstandbereiches um 
Mittel- und Binnen-deiche.

Fläche befindet sich mit 
weniger als 25 % ihrer 
Gesamtfläche innerhalb 
eines Abstandbereiches um 
Mittel- und Binnendeiche.

Fläche befindet sich außer-
halb eines Abstandberei-
ches um Mittel- und Bin-
nendeiche.

810 G Bestehende und ge-
plante Infrastrukturen 
des Hoch- und Höchst-
spannungsnetzes

In der Regel kann auf Genehmi-
gungsebene dem Belang Rechnung 
getragen werden. Kommt es je-
doch zu einem Zusammentreffen 
mehrerer Leitungen, so kann im 
Einzelfall ein Ausschluss von (Teil-) 
Flächen gerechtfertigt sein. Dar-
über hinaus sind zugehörige Infra-
strukturen wie bspw. Umspann-
werke zu berücksichtigen.

Beeinträchtigung der 
Funktionsfähigkeit 
der Hochspannungs-
leitung und ihrer 
Infrastrukturen

Fläche befindet sich mit 
mehr als 25 % ihrer Ge-
samtfläche innerhalb eines 
Abstandbereiches um eine 
oder mehrere Leitung(en) 
oder einer zugehörigen 
Infrasstruktur.

Fläche befindet sich mit 
weniger als 25 % ihrer 
Gesamtfläche innerhalb 
eines Abstandbereiches um 
eine oder mehrere 
Leitung(en) oder einer 
zugehörigen Infrasstruktur.

Fläche befindet sich außer-
halb eines Abstandberei-
ches um eine Leitung oder 
einer zugehörigen 
Infrasstruktur.



Konfliktrisiko

Kapitel KriteriumGrundsatz Beschreibung Wirkung hoch (-) mittel (0) gering (+)

Tourismus und Erholung

911 G Schwerpunkträume für 
Tourismus und Erho-
lung sowie Kernberei-
che für Tourismus 
und/oder Erholung

Schwerpunkträume, in denen dem 
Tourismus und der Erholung be-
sonderes Gewicht bei der Abwä-
gung mit anderen raumbedeutsa-
men Planungen, Maßnahmen und 
Vorhaben beizumessen ist. Die 
Gebiete sind in der Karte des LEP 
2010Fortschreibung 2021 darge-
stellt.

Kernbereiche sollen eine heraus-
gehobene Bedeutung für den 
Tourismus und/oder die Erholung 
haben. Die Gebiete sollenwerden 
in den derzeit sich im Aufstellungs-
verfahren befindlichen Regional-
plänen dargestellt werden.

Anlagebedingte 
Störwirkungen

Fläche befindet sich mit 
mehr als 75 % ihrer Ge-
samtfläche innerhalb eines 
Schwerpunktraumes oder 
eines Kernbereiches für 
Tourismus und/ oder Erho-
lung.

Fläche befindet sich mit 
weniger als 75 % ihrer 
Gesamtfläche innerhalb 
eines Schwerpunktraumes 
oder eines Kernbereiches 
für Tourismus und/ oder 
Erholung.

Fläche befindet sich außer-
halb der Schwerpunkträu-
me oder von Kernbereichen 
für Tourismus und/ oder 
Erholung.

102 G Regionale Grünzüge Die regionalen Grünzüge dienen 
als großräumige zusammenhän-
gende Freiflächen dem Schutz der 
Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
haltes, der Klimaverbesserung und 
Lufthygiene, der Sicherung wert-
voller Lebensräume für Tiere und 
Pflanzen, der Erhaltung prägender 
Landschaftsstrukturen und geo-
morphologischer Formen, dem 
Schutz der Landschaft vor Zersie-
delung sowie der Naherholung. 
Jedoch können Vorhaben zugelas-
sen werden, wenn sie mit den 
genannten Funktionen vereinbar 
sind..

Beeinträchtigung 
Funktionsfähigkeit 
der regionalen Grün-
züge

Fläche liegt vollständig oder 
teilweise innerhalb eines 
regionalen Grünzugs, der 
sich mit einem Landschafts-
schutzgebiet oder Natur-
park überlagert.

Fläche liegt vollständig oder 
teilweise innerhalb eines 
regionalen Grünzugs.

Fläche liegt außer-halb 
eines regionalen Grünzugs.



Konfliktrisiko

Kapitel KriteriumGrundsatz Beschreibung Wirkung hoch (-) mittel (0) gering (+)

113 G Landschaftsschutzge-
biete

Gemäß § 26 Absatz 3 Satz 1 
BNatSchG sind in einem Land-
schaftsschutzgebiet die Errichtung 
und der Betrieb von WEA sowie 
der zugehörigen Nebenanlagen 
nicht verboten, wenn sich der 
Standort der WEA in einem Wind-
energiegebiet nach § 2 Nummer 1 
WindBG befindet. Dies gilt nicht, 
wenn der Standort der WEA in 
einem Natura 2000-Gebiet oder 
einer Welterbestätte der UNESCO 
liegt. Für die Ausweisung von 
Windenergiegebieten soll von der 
Regelung in § 26 Absatz 3 
BNatSchG Gebrauch gemacht 
werden.

Anlagebedingte 
Störwirkungen

Fläche liegt vollständig oder 
teilweise innerhalb eines 
Landschaftsschutzgebietes, 
das sich mit einem Natur-
park oder regionalen Grün-
zug überlagert.

Fläche liegt vollständig oder 
teilweise innerhalb eines 
Landschaftsschutzgebietes.,

Fläche liegt außer-halb 
eines Landschaftsschutzge-
bietes.



Konfliktrisiko

Kapitel KriteriumGrundsatz Beschreibung Wirkung hoch (-) mittel (0) gering (+)

124 G Naturparke In diesen Gebieten mit besonderer 
Bedeutung für den Naturhaushalt 
und das Landschaftsbild sowie für 
Tourismus und Erholung ist in den 
gebietsbezogenen Schutz-, Pflege- 
und Entwicklungszielen die Ent-
wicklung und Förderung erneuer-
barer Energie nicht explizit vorge-
sehenausgeschlossen. Insofern 
wird Dddie Ausweisung von Kon-
zentrationszonenVorranggebieten 
Windenergie für WKA vielfach 
nicht mit dem Charakter und der  
kann im Einzelfall mit der Zielset-
zung der Naturparke vereinbar 
sein. Gleichwohl erscheint es 
möglich, dass in Randzonen oder 
Teilbereichen, die nicht mit ande-
ren Tabuzonen überlagert sind, 
Konzentrationszonen ausgewiesen 
werden können.

Anlagebedingte 
Störwirkungen

Fläche befindet sich mit 
mehr als 75 % ihrer Ge-
samtfläche innerhalb eines 
Naturparks.

Fläche befindet sich mit 
weniger als 75 % ihrer 
Gesamtfläche innerhalb 
eines Naturparks.

Fläche befindet sich außer-
halb der Naturparks.e

4.5.1.3 Gebiets- und Artenschutz

Tiere und Pflanzen



Konfliktrisiko

Kapitel KriteriumGrundsatz Beschreibung Wirkung hoch (-) mittel (0) gering (+)

5 G (1) Schwerpunktbereiche 
des Schutzgebiets- und 
Biotopverbundsystems

In den Landschaftsrahmenplänen 
(Band Erläuterungen) werden die 
Entwicklungsziele für die Schwer-
punktbereiche des Schutzgebiets- 
und Biotopverbundsystems be-
nannt. Eine Ausweisung von Vor-
ranggebieten für die Windener-
giekraftnutzung ist in Schwer-
punktbereichen bei einer Verein-
barkeit mit den Entwicklungszielen 
im Einzelfall möglich.

Beeinträchtigung der 
Biotopverbundfunk-
tion durch Zerschnei-
dung, Verriegelung 
oder, Auslösung von 
Meideverhalten

Fläche liegt ganz oder teil-
weise innerhalb eines 
Schwerpunktbereiches mit 
landesweiter Bedeutung.

Fläche befindet sich ganz 
oder teilweise mit mindes-
tens 10 % ihrer Gesamtflä-
che innerhalb eines Schwer-
punktbereiches mit regio-
naler Bedeutung.

Fläche befindet sich außer-
halb eines Schwerpunktbe-
reiches.

5 G (1) Wichtige Verbundach-
sen des Schutzgebiets- 
und Biotopverbundsys-
tems,

Zu diesen Bereichen gehören 
Verbundachsen von überregiona-
ler Bedeutung (ehemals Hauptver-
bundachsen) sowie solche von 
regionaler Bedeutung (ehemals 
Nebenverbundachsen) sofern sie 
auf der Regionalplanebene dar-
stellbar sind. In den Landschafts-
rahmenplänen (Band Erläuterun-
gen) werden die Entwicklungsziele 
für die wichtigen Verbundachsen 
des Schutzgebiets- und Biotopver-
bundsystems benannt. Eine Aus-
weisung von Vorranggebieten für 
die Windkraftnutzung ist in wichti-
gen Verbundachsen bei einer 
Vereinbarkeit mit den Entwick-
lungszielen im Einzelfall möglich.

Beeinträchtigung der 
Biotopverbundfunk-
tion durch Zerschnei-
dung Verriegelung, 
Auslösung von Mei-
deverhalten

Fläche befindet sich mit 
mehr als 50 % ihrer Ge-
samtfläche innerhalb einer 
Verbundachse von überre-
gionaler oder regionaler 
Bedeutung.

Fläche befindet sich mit 
mehr als 10  % und weniger 
als 50 % ihrer Gesamtfläche 
innerhalb einer Verbun-
dachse von überregionaler 
oder regionaler Bedeutung.

Fläche befindet sich außer-
halb einer Verbundachse 
von überregionaler oder 
regionaler Bedeutung.



Konfliktrisiko

Kapitel KriteriumGrundsatz Beschreibung Wirkung hoch (-) mittel (0) gering (+)

5 G (2) Kleinstbiotope Kleinere Biotopflächen, die auf der 
Maßstabsebene der Regionalpla-
nung einzeln nicht mehr darstell-
bar sind, können, wenn sie auf 
engem Raum beieinanderliegen, 
dazu führen, dass eine solche 
Biotop-Dichte im Einzelfall zum 
Ausschluss einer Potenzialfläche 
führt, weil keine ausreichende 
Restfläche für die Errichtung von 
WKEA mehr verbleibt.

Beeinträchtigung der 
Biotopfunktion 
durch Zerschneidung 
Verriegelung, Auslö-
sung von Meidever-
halten

Fläche befindet sich mit 
mehr als 25 % ihrer Ge-
samtfläche innerhalb eines 
Bereiches von Klein- und 
Kleinstbiotopen.

Fläche befindet sich mit 
mehr als 10 % und weniger 
als 25 % ihrer Gesamtfläche 
innerhalb eines Bereiches 
von Klein- und Kleinstbioto-
pen.

Fläche befindet sich außer-
halb oder mit maximal 10 % 
ihrer Gesamtfläche  inner-
halb eines Bereiches von 
Klein- und Kleinstbiotopen.

Europäischer Gebiets- und Artenschutz

13 G Schlafgewässer von 
Kranichen und Umge-
bungsbereiche

Kraniche nutzen während der 
Rast- und Überwinterungszeit 
flache Gewässer als Schlafplätze 
und die umgebenden landwirt-
schaftlichen Nutzflächen als Nah-
rungsflächen. Im Umfeld der 
Schlafgewässer stellen WEA Barri-
eren dar, die An- und Abflug der 
Kraniche behindern und damit die 
Nutzbarkeit der Gewässer beein-
trächtigen. Innerhalb eines Prüfra-
dius von 3.000 mMetern können 
Beeinträchtigungen hervorgerufen 
werden.

Iindirekte Beein-
trächtigung der für 
das Schutzgebiet 
maßgeblichen Be-
standteile durch 
Barrierewirkung, 
Kollisionsgefahr oder 
Meideverhalten

Fläche liegt ganz oder teil-
weise innerhalb des 
3.000 mMeter-Prüfberei-
ches und gleichzeitig inner-
halb eines stark frequen-
tierten Sektors.

Fläche liegt ganz oder teil-
weise innerhalb des 
3.000 mMeter-Prüfberei-
ches und gleichzeitig außer-
halb eines stark frequen-
tierten Sektors.

Fläche liegt vollständig 
außerhalb des 
3.000 mMeter-Prüfberei-
ches.



Konfliktrisiko

Kapitel KriteriumGrundsatz Beschreibung Wirkung hoch (-) mittel (0) gering (+)

14 G Nahrungsgebiete für 
Gänse und Singschwä-
ne außerhalb von EU-
Vogelschutzgebieten

Bei den Nahrungsgebieten für 
Gänse (ohne Graugänse und Neo-
zoen) und Singschwäne handelt es 
sich überwiegend um im Binnen-
land gelegene Bereiche. Da sich 
die Bestände von nordischen 
Gänsen und Singschwänen positiv 
entwickelt haben, ist im Einzelfall 
die Ausweisung von Vorranggebie-
ten möglich.

Fläche befindet sich mit 
mehr als 50 % ihrer Ge-
samtfläche innerhalb eines 
Nahrungsgebietes für Gän-
se (ohne Graugänse und 
Neozoen) und Singschwä-
ne.

Fläche befindet sich mit 
weniger als 50 % ihrer 
Gesamtfläche innerhalb 
eines Nahrungsgebietes für 
Gänse (ohne Graugänse 
und Neozoen) und Sing-
schwäne.

Fläche befindet sich außer-
halb von Nahrungsgebieten 
für Gänse (ohne Graugänse 
und Neozoen) und Sing-
schwäne.

15 G Hauptachsen des über-
regionalen Vogelzugs 
mit Bedeutung

Die Hauptzugachsen des überregi-
onalen Vogelzugs, deren Bedeu-
tung durch verschiedene Untersu-
chungen des Vogelzuges in Schles-
wig-Holstein belegt ist,  sollen zum 
Schutz der wandernden Vogelar-
ten von WEKA freigehalten wer-
den. Da die Zugintensität und 
damit auch das Kollisionsrisiko 
innerhalb dieser Achsen jedoch 
variiert, ist eine Aufnahme als 
Abwägungskriterium für die Berei-
che mit geringerer Zugintensität 
angemessen.

Störwirkung / 
Kollisionsgefährdung

Fläche liegt ganz oder teil-
weise innerhalb des überre-
gionalen Vogelzugs und es 
sind keine WEA vorhanden.

Fläche liegt ganz oder teil-
weise innerhalb des überre-
gionalen Vogelzugs und es 
sind WEA vorhanden.

Fläche befindet sich außer-
halb des überregionalen 
Vogelzugs



Konfliktrisiko

Kapitel KriteriumGrundsatz Beschreibung Wirkung hoch (-) mittel (0) gering (+)

16 G Wiesenvogel-Brutge-
biete mit hohen Sied-
lungsdichten

Es handelt sich hier um Gebiete 
mit besonderer Bedeutung für den 
Schutz und Erhalt von Brutgebie-
ten für die Wiesenvögel, insbeson-
dere der Kernarten Kiebitz, Ufer-
schnepfe und Großer Brachvogel. 
Der Abwägung zugänglich sind die 
Bereiche, die Siedlungsdichten 
aufweisen, die die fachlichen 
Schwellenwerte für eine besonde-
re Bedeutung für die Kernarten 
nicht erreichen, aber dennoch eine 
hohe regionale Bedeutung für den 
Wiesenvogelschutz haben.

Stör- und Scheuch-
wirkung

Fläche befindet sich mehr 
als 50 % innerhalb von 
Wiesenvogel-Brutgebieten 
mit hohen Siedlungsdich-
ten.

Fläche befindet sich bis zu 
50 % innerhalb von Wiesen-
vogel-Brutgebieten mit 
hohen Siedlungsdichten.

Fläche befindet sich außer-
halb von Wiesenvogel-Brut-
gebieten mit hohen Sied-
lungsdichten. mit besonde-
rer Bedeutung für den 
Wiesenvogelschutz

17 G 
(12)

Brutplätze windkraft-
sensibler Großvögel: 
Bereiche im 500 m bis 
1.200 mMeter bzw. 
500 m bis 1.000 
mMeter Radius um 
Rotmilan- undbezie-
hungsweise Weiß-
storchhorste sowie 
500 m bis 
2.000 mMeter Radius 
um Seeadlerhorste

Bereiche im 500 m bis 1.200 
mMeter bzw. 500 m bis 1.000 
mMeter Radius um Rotmilanhors-
te undbzw.beziehungsweise Weiß-
storchhorste sowie 500 m bis 
2.000 mMeter Radius um Seead-
lerhorste können im Einzelfall in 
Anspruch genommen werden.

Kollisionsgefährdung Fläche liegt ganz oder teil-
weise innerhalb des Berei-
ches 500 m bis 1.200 
mMeter um Rotmilanhorste 
beziehungsweisebzw. 500 
m bis 1.000 mMeter um 
Weißstorchhorste oder 
500 m bis 2.000 mMeter 
um Seeadlerhorste.

Fläche liegt vollständig 
innerhalb des Bereiches 500 
m bis 1.200 mMeter um 
Rotmilanhorste bzw.bezie-
hungsweise 500 m bis 1.000 
mMeter um Weißstorch-
horste oder 500 m bis 
2.000 mMeter um Seeadler-
horste und es sind WEA 
vorhanden.

Fläche liegt außerhalb der 
Bereiche 500 m bis 1.200 
mMeter um Rotmilanhorste 
bzw.beziehungsweise 500 
m bis 1.000 mMeter um 
Weißstorchhorste und 
500 m bis 2.000 mMeter 
um Seeadlerhorste.

17 G 
(21)

Brutplätze windkraft-
sensibler Großvögel: 
500 m bis 
2.000 mMeter Radius 
um einen Schwarz-
storchhorst

Innerhalb des 500 m bis 
2.000 mMeter-Bereiches um einen 
Schwarzstorchhorst ist grundsätz-
lich von einem signifikant erhöh-
ten Tötungsrisiko auszugehen. 
Eine weitere Einzelfallbetrachtung 
ist erforderlich.

Kollisionsgefährdung Fläche liegt ganz oder teil-
weise innerhalb eines 500 
m bis 2.000 mMeter Radius 
um Schwarzstorchhorste.

Fläche liegt ganz oder teil-
weise innerhalb eines 500 
m bis 2.000 mMeter Radius 
um Schwarzstorchhorste 
und es sind WEA vorhan-
den.

Fläche liegt außerhalb eines 
500 m bis 2.000 mMeter 
Radius um Schwarzstorch-
horste.



Konfliktrisiko

Kapitel KriteriumGrundsatz Beschreibung Wirkung hoch (-) mittel (0) gering (+)

18 G Nordfriesische Inseln Die nordfriesischen Inseln (Sylt, 
Föhr, Amrum, Pellworm) und die 
Halbinsel Nordstrand sind unter 
anderem aufgrund ihrer Lage in 
direkter Nachbarschaft zum Natio-
nalpark Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer Schwerpunktbereiche 
für Rast- und Zugvögel.

Störwirkung / 
Kollisionsgefährdung

Fläche liegt auf einer nord-
friesischen Insel.

Fläche liegt außerhalb einer 
nordfriesischen Insel.

4.5.1.4 Boden und Wasser

1 G Übrige Gewässer zwei-
ter Ordnung sowie 
Seen und Teiche unter 
einem Hektar

Für Gewässer zweiter Ordnung 
sowie Seen und Teiche mit einer 
Größe von weniger als einem 
Hektar, die nicht einem pauscha-
len Ausschluss als Ziel der Raum-
ordnung unterliegen, ist im Einzel-
fall zu betrachten, ob die Gewäs-
serflächen einer Vorranggebiets-
ausweisung entgegenstehen.

Beeinträchtigung 
dieser Ökosysteme

Fläche befindet sich mit 
mehr als 25 % ihrer Ge-
samtfläche innerhalb eines 
Gewässers zweiter Ord-
nung, das nicht einem 
pauschalen Ausschluss als 
Ziel der Raumordnung 
unterliegt.

Fläche befindet sich mit 
weniger als 25 % ihrer 
Gesamtfläche innerhalb 
eines Gewässers zweiter 
Ordnung, das nicht einem 
pauschalen Ausschluss als 
Ziel der Raumordnung 
unterliegt.

Fläche befindet sich außer-
halb eines Gewässers zwei-
ter Ordnung, das nicht 
einem pauschalen Aus-
schluss als Ziel der Raum-
ordnung unterliegt.



Konfliktrisiko

Kapitel KriteriumGrundsatz Beschreibung Wirkung hoch (-) mittel (0) gering (+)

3 G Vorranggebiete für den 
vorbeugenden Binnen-
hochwasserschutz

In den Regionalplänen sind Vor-
ranggebiete für den vorbeugenden 
Binnenhochwasserschutz (Über-
schwemmungsbereiche) ausgewie-
sen. Hierzu gehören: durch Rechts-
verordnung festgesetzte Über-
schwemmungsgebiete; Gebiete 
zwischen den Flüssen und ihren 
Deichen, die nach dem Wasser-
recht per Legaldefinition als Über-
schwemmungsgebiet festgesetzt 
sind, sowie weitere potenzielle 
Überschwemmungsgebiete. Sie 
sind in ihrer natürlichen Funktion 
als Überschwemmungsbereiche zu 
erhalten und langfristig zu sichern. 
Durch die Ausweisung als Vorrang-
gebiet wird der auf der Maßstabs-
ebene der Regionalpläne weitest-
gehend räumlich sowie sachlich 
konkretisierten Nutzung für den 
vorbeugenden Hochwasserschutz 
der Vorrang eingeräumt.

Beeinträchtigung der 
Vorranggebiete in 
ihrer Funktion als 
Überschwemmungs-
bereich

Fläche befindet sich mit 
mehr als 50 % ihrer Ge-
samtfläche innerhalb eines 
Vorranggebietes für Bin-
nenhochwasserschutz.

Fläche befindet sich mit 
weniger als 50 % ihrer 
Gesamtfläche innerhalb 
eines Vorranggebietes für 
Binnenhochwasserschutz.

Fläche befindet sich außer-
halb eines Vorranggebietes 
für Binnenhochwasser-
schutz.



Konfliktrisiko

Kapitel KriteriumGrundsatz Beschreibung Wirkung hoch (-) mittel (0) gering (+)

4 G Talräume an natürli-
chen Gewässer und an 
erheblich veränderten 
Wasserkörpern

Innerhalb von Talräumen an natür-
lichen Gewässern und erheblich 
veränderten Wasserkörpern ist die 
Errichtung von WEKA mit dem 
Schutzzweck Gewässerschutz, 
dessen Anforderungen durch die 
behördenverbindlich eingeführten 
Bewirtschaftungspläne und Maß-
nahmenprogramme gemäß EG-
WRRL begründet ist, in der Regel 
nicht vereinbar. Zudem wird die 
den Talräumen zukommende 
Funktion der Hochwasserabfüh-
rung sowie der Speicherung von 
Hochwasserabflüssen durch WKA 
i.d.R.in der Regel in nicht hinnehm-
barem Umfang eingeschränkt. Dies 
steht im deutlichen Widerspruch 
zu den generellen Zielen der be-
hördenverbindlich eingeführten 
Hochwasserrisikomanagementplä-
ne. In Einzelfällen kann jedoch die 
Errichtung von WEKA möglich sein.

Verstoß gegen das 
Verschlechterungs-
verbot und das 
Verbesserungsgebot 
gemäß WRRL

Fläche befindet sich mit 
mehr als 25 % ihrer Ge-
samtfläche innerhalb eines 
Talraumes an natürlichen 
Gewässern bzw. an erheb-
lich veränderten Wasser-
körpern.

Fläche befindet sich mit 
weniger als 25 % ihrer 
Gesamtfläche innerhalb 
eines Talraumes an natürli-
chen Gewässern bzw. an 
erheblich veränderten 
Wasserkörpern.

Fläche befindet sich außer-
halb eines Talraumes an 
natürlichen Gewässern 
bzw. an erheblich veränder-
ten Wasserkörpern.

5 G Vorbehaltsgebiete für 
den Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe

Vorbehaltsgebiete für den Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe die-
nen als Rohstoffreserve und sollen 
einen langfristigen Beitrag zur 
Rohstoffversorgung leisten. Nut-
zungen, die den Abbau von Roh-
stoffen in diesen Gebieten wesent-
lich beeinträchtigen können, sollen 
vermieden werden.

Potenzieller Abbau 
kann der Nutzung für 
Windenergie entge-
genstehen.

Fläche befindet sich mit 
mehr als 50 % ihrer Ge-
samtfläche im Bereich einer 
Abbaugenehmigung bzw. 
Potenzialfläche.

Fläche befindet sich mit 
weniger als 50 % ihrer 
Gesamtfläche im Bereich 
einer Abbaugenehmigung 
bzw. Potenzialfläche.

Fläche befindet sich außer-
halb der Abbaugenehmi-
gungen bzw. Potenzialflä-
chen.



Konfliktrisiko

Kapitel KriteriumGrundsatz Beschreibung Wirkung hoch (-) mittel (0) gering (+)

6 G Schützenswerte Geoto-
pe

Geologisch-geomorphologische 
Sonderformen, wie zum Beispiel 
Moränenhügel, Tunneltalsysteme, 
Kleevkanten und Steilufer. Die 
Geotope sind über das Land-
schaftsbild erkennbar und zugäng-
lich.

Verlust bzw. visuelle 
Beeinträchtigung

Fläche enthält Bereiche mit 
besonders schützenswer-
ten Geotopen.

Fläche befindet sich mit 
mehr als 25 % innerhalb 
eines schützenswerten 
Geotops.

Fläche befindet sich außer-
halb bzw. mit weniger als 
25 % innerhalb eines schüt-
zenswerten Geotops.

7 G Kompensations- und 
Ökokontoflächen

Ökokontoflächen und Kompensati-
onsmaßnahmen für Maßnahmen 
des Straßenbaus und weiterer 
Planvorhaben können durch eine 
Windenergienutzung in ihrer Funk-
tion beeinträchtigt werden. Daher 
ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine 
Vereinbarkeit gegeben sein kann.

Beeinträchtigung 
von Entwicklungszie-
len

Fläche befindet sich mit 
mehr als 75 % ihrer Ge-
samtfläche innerhalb einer 
Ökokontofläche oder Kom-
pensationsfläche.

Fläche befindet sich mit 
weniger als 75 % ihrer 
Gesamtfläche innerhalb 
einer Ökokontofläche oder 
Kompensationsfläche.

Fläche befindet sich außer-
halb einer Ökokontofläche 
oder Kompensationsfläche.

4.5.1.5 Kultur und sonstige Sachgüter

1 G Belange des Denkmal-
schutzes: 500 mMeter 
um bedeutsame ar-
chäologische Kultur-
denkmale

Um Sichtbeziehungen auf archäo-
logische Kulturdenkmale nicht zu 
beeinträchtigen, sollen bestimmte 
Bereiche von neuen Ausweisungen 
von einer Windvorrangflä-
chenenergienutzung freigehalten 
werden.

Beeinträchtigung der 
Sichtbeziehung auf 
archäologische 
Kulturdenkmale

Fläche liegt mit mehr als 
50 % ihrer Gesamtfläche 
innerhalb des 500 mMeter - 
Bereiches um bedeutsame 
archäologische Kulturdenk-
male.

 Fläche befindet sich mit 
weniger als 50 % ihrer 
Gesamtfläche innerhalb des 
500 mMeter - Bereiches um 
bedeutsame archäologische 
Kulturdenkmale.

Fläche liegt vollständig 
außerhalb des 500 mMeter 
- Bereiches um bedeutsame 
archäologische Kulturdenk-
male.



Konfliktrisiko

Kapitel KriteriumGrundsatz Beschreibung Wirkung hoch (-) mittel (0) gering (+)

1 G 800 mMeter um grund-
sätzlich raumwirksame 
gesetzlich geschützte 
Kulturdenkmale

Gemäß dem Landesamt für Denk-
malpflege Schleswig-Holstein 
handelt es sich um eine Auswahl 
von gesetzlich geschützten Kultur-
denkmalen (u. a.unter anderem 
Herrenhäuser, Gutshäuser, Wind-
mühlen), die mit einem pauscha-
lierten UmgebungsPrüfbereich 
von 800 mMetern versehen wer-
den sollen. Die Bewertung der 
tatsächlichen Betroffenheit erfolgt 
im Einzelfall.

Beeinträchtigung der 
Sichtbeziehung auf 
Kulturdenkmale

Fläche liegt ganz oder Teil-
weise innerhalb des Umge-
bungsbereiches von 800 
mMetern und es sind keine 
WEA vorhanden.

Fläche liegt ganz oder Teil-
weise innerhalb des Umge-
bungsbereiches von 800 
mMetern und es sind keine 
WEA vorhanden.

Fläche befindet sich außer-
halb des Umfeldes von 
800  mMetern.

1 G 2 km2.000 Meter um 
grundsätzlich raum-
wirksame gesetzlich 
geschützte Kulturdenk-
male in bedeutender 
Einzellage

Gemäß dem Landesamt für Denk-
malpflege Schleswig-Holstein 
handelt es sich um eine Auswahl 
von gesetzlich geschützten Kultur-
denkmalen (u. a.unter anderem 
Kirchen, Türme), die weithin sicht-
bar sind oder sich in bedeutender 
Einzellage befinden, und die daher 
mit einem pauschalierten Umge-
bungsbPrüfbereich von 2.000 
mMetern versehen werden sollen. 
Die Bewertung der tatsächlichen 
Betroffenheit erfolgt im Einzelfall.

Beeinträchtigung der 
Sichtbeziehung auf 
Kulturdenkmale

Fläche liegt ganz oder Teil-
weise innerhalb des Umge-
bungsbereiches von 2 
km2.000 Metern und es 
sind keine WEA vorhanden.

Fläche liegt ganz oder Teil-
weise innerhalb des Umge-
bungsbereiches von 800 2 
km2.000 Metern und es 
sind keine WEA vorhanden.

Fläche befindet sich außer-
halb des Umfeldes von 
8002  km2.000 Metern.



Konfliktrisiko

Kapitel KriteriumGrundsatz Beschreibung Wirkung hoch (-) mittel (0) gering (+)

1 G 5 km5.000 Meter um 
bedeutsame Stadtsil-
houetten oder Ortsbil-
der

Gemäß dem Landesamt für Denk-
malpflege Schleswig-Holstein 
handelt es sich hier um besonders 
schützenswerte, für die historische 
Kulturlandschaft bedeutsame 
Stadtsilhouetten oder Ortsbilder, 
die mit einem pauschalierten 
UmgebungsPrüfbereich von 
5.000  Meternkm5.000 Metern 
versehen werden sollen. Die Be-
wertung der tatsächlichen Betrof-
fenheit erfolgt im Einzelfall.

Beeinträchtigung der 
Sichtbeziehung auf 
die prägenden Orts-
bilder und Stadtsil-
houetten

Fläche liegt ganz oder Teil-
weise innerhalb des Umge-
bungsbereiches von 5 
km5.000 Metern und es 
sind keine WEA vorhanden.

Fläche liegt ganz oder Teil-
weise innerhalb des Umge-
bungsbereiches von 8005 
km5.000 Metern und es 
sind keine WEA vorhanden.

Fläche befindet sich außer-
halb des Umfeldes von 
8005 km5.000 Metern.

3 G Sichtkorridore um die 
UNESCO-Welterbe-
stätte Archäologischer 
Grenzkomplex Haitha-
bu und Danewerk

Danewerk und Haithabu sind 
UNESCO-Welterbestätten. Um den 
Wert der Denkmale und damit 
auch den Welterbestatus nicht zu 
gefährden, sollen in bestimmten 
Abschnitten um Haithabu und das 
Danewerk Bereiche von neuen 
Ausweisungen von Windvorrang-
flächen freigehalten werden.

Beeinträchtigung der 
Sichtbeziehung auf 
Welterbestätte

Fläche befindet sich mit 
mehr als 75 % ihrer Ge-
samtfläche im Abwägungs-
bereich (Teilabschnitte) um 
das Denkmal Danewerk / 
Haithabu.

Fläche befindet sich mit 
weniger als 75 % ihrer 
Gesamtfläche im Abwä-
gungsbereich (Teilabschnit-
te) um das Denkmal Dane-
werk / Haithabu.

Fläche befindet sich außer-
halb des Abwägungsberei-
ches (Teilabschnitte) um 
das Denkmal Danewerk / 
Haithabu.


